
Ihren ersten Geburtstag hat sie bereits hin-
ter sich. Mit unserer Kanzleizeitung haben
wir im vergangenen Jahr für Sie, liebeMan-
dantinnen und Mandanten, ein Informa-
tionsmedium aus der Taufe gehoben, mit
dem wir Ihnen wertvolle Tipps rund ums
Steuerrecht an die Hand geben wollen.
Dabei setzen wir auf eine persönliche
Anspracheundverzichtenaufeinverwirren-
desFachchinesisch.
IhreZufriedenheit liegtunsamHerzen.Des-
halbhabenwirauch indiesererstenAusga-
be 2011 wieder eine Auswahl interessanter
Sachverhalte speziell und allgemeinver-
ständlich für Sie zusammengestellt.Darun-
terunteranderemdieThemen„Fördermittel
für Existenzegründer“ und „Die Deckungs-
beitragsrechnung als Entscheidungshilfe“.
In unserer Rubrik „Kanzlei Intern“ erfahren
Sie diesesMal auchwieder die Neuigkeiten
hinter den Kulissen. Dabei nehmen wir Sie
mitaufeineReise,dieUrlaubsgefühleweckt.
Außerdem kommen die ganz Kleinen ganz
groß raus!
Die steuerrechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Themen, die in der Kanzleizei-
tung angerissen werden, dienen einer
erstenOrientierung.GerneberatenwirSiein
einem persönlichen Gespräch auch ganz
individuell undumfassend.

Viel SpaßbeimLesenwünscht Ihnen

IhreHuber,Hecht&Friedemann
Steuerberatungsgesellschaft
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Rentenversicherungsfreiheit

Kanzlei Intern
WWW.HUBER-HECHT-FRIEDEMANN.DE

EditorialEditorial

Kanzleizeitung

Am 27. März 2011 kam es zum überra-
schenden Regierungswechsel in
Baden-Württemberg. Die seit 58

Jahren im Südwesten regierende CDU war
bei der Wahl auf 39,0 % und damit auf ihr
schlechtestes Ergebnis abgestürzt. Die seit
1996 mitregierende FDP erreichte 5,3 %. Die
Grünen holten 24,2 % und die SPD 23,1 %.
Dies führte zu einer Mehrheit von vier Sit-
zen im Landtag für Grün-Rot. Herr Winfried
Kretschmann wurde somit am 12. Mai 2011
zum ersten grünen Ministerpräsidenten
gewählt. Dem Koalitionsvertrag wurde
bereits eine Woche vorher zugestimmt. Die
neue Landesregierung geht mit dem Ziel
„Keine neuen Landeskredite ab 2020“ ins
Rennen.Was soll sich im Bereich der Steuern
ändern?

GRUNDERWERBSTEUER
Unter anderem soll die Grunderwerb-
steuer von bisher 3,5 % um 1,5 Prozentpunk-
te auf 5 % angehoben werden. Dies ist ohne
Zustimmung der Bundesregierungmöglich,
da seit dem 1. September 2006 die Bundes-
länder den Steuersatz selbst bestimmen
können. Die Erhöhung der Grunderwerb-
steuer dient vor allem dem Ausbau der
Familienpolitik (darunter die Bereiche Klein-
kinderbetreuung, Kindergärten und Schul-
sozialarbeit).

GRUNDSTEUER
Nach der Grunderwerbsteuer kommt be-
kanntlich die Grundsteuer. Auch diese soll
grundlegendreformiertwerden.Bishererfolgt
die Festsetzung der Grundsteuer aufgrund
eines vom Finanzamt festgestellten Einheits-
wertes. Die Einheitswerte stammen aber
größtenteils aus dem Jahre 1964. Im Koaliti-
onsvertrag heißt es: „Durch die anstehende
grundlegende Reform dieser Steuer wollen
wir mit einem möglichst einfachen Erhe-
bungsverfahren eine gerechte Verteilung der
Steuerlast sicherstellen. Deshalb wollen wir
die Grundsteuer so verändern, dass sich die
Höhe der Steuer grundsätzlich amVerkehrs-
wert des Grundstücks orientiert.“ Im Klar-
text bedeutet das: höhere Steuern.

PERSONALAUFBAUFINANZVERWALTUNG
Geplant sind die Schaffung von 100 Arbeits-
plätzen sowie entsprechende Lehrstellen, um
der Steuergerechtigkeit Genüge zu tun.Damit
sollen in den kommenden Jahren altersbe-
dingte Abgänge kompensiert werden, aber
auch einMe(e)hr an Steuerprüfern für höhere
Einnahmen inder Landeskasse sorgen.
Der 88 Seiten starke Koalitionsvertrag bein-
haltet noch viele weitere Punkte außerhalb
des Steuerrechts. Wir sind gespannt, was
die neue Landesregierung in den nächsten
fünf Jahren umsetzen wird.

Existenzgründung

Krankenversicherung

Deckungsbeitragsrechung

RegierungswechselRegierungswechsel
Nach 58 Jahren hat sich in Baden-Württemberg erstmals ein Regierungs-
wechsel vollzogen.Was erwartet uns?

MINIJOB

Verzicht auf Rentenversicherungsfreiheit -
Lohnt sich das?

Diese Option wird jedoch von wenigen
Arbeitnehmern genutzt,obwohl sie im
Einzelfall sinnvoll seinkann.

OPTION
Geringfügig entlohnte Beschäftigte haben die
Möglichkeit, durch die Zahlung relativ niedriger
eigener Beiträge vollwertige Pflichtbeitragszei-
teninderRentenversicherungzuerwerben(Auf-
stockung). Hierfür muss der Arbeitnehmer
schriftlich auf die Versicherungsfreiheit in der
Rentenversicherung verzichten und sich damit
bereit erklären, den Pauschalbeitrag des Arbeit-
gebers zur Rentenversicherung in Höhe von 15
Prozent auf den vollenRentenversicherungsbei-
trag von derzeit 19,9 Prozent aufzustocken. Der
Arbeitnehmer hat somit die Differenz von der-
zeit 4,9 Prozent selbst zu tragen.DurchdenVer-
zicht aufdie Rentenversicherungsfreiheit unter-
liegtderArbeitnehmerdannderVersicherungs-
pflicht inderRentenversicherung.

MINDESTBEMESSUNGSGRUNDLAGE
Zubeachtenist,dassfürArbeitnehmer,dieaufdie
Rentenversicherungsfreiheit verzichten,auch bei
einemniedrigeren Entgelt eineMindestbemes-
sungsgrundlageinHöhevonderzeit 155Eurogilt.
Das bedeutet, dass als Rentenversicherungsbei-
tragderzeitmindestenseinBetragvon30,85Euro
(19,9%aus 155,00Euro) zubezahlen ist.

BEISPIEL:
Arbeitsentgeltauseinergeringfügigentlohnten
Beschäftigung 100 Euro. Der Arbeitnehmer

wähltdieRentenversicherungspflicht.19,9%aus
155 Euro (Mindestbemessungsgrundlage) =
30,85 Euro abzüglich Arbeitgeberanteil i.H.v. 15%
Pauschalbeitrag aus 100 Euro (tatsächlichem
Entgelt) = 15,00 Euro. Somit sind 15,85 Euro vom
Arbeitnehmer selbst zu tragen.

VORTEILE
Der Hauptvorteil der Beitragsaufstockung für
den Arbeitnehmer ist, dass die Beschäftigungs-
zeit in vollemUmfang für die Erfüllung der ver-
schiedenen Wartezeiten (Mindestversiche-
rungszeiten) berücksichtigtwird.Diese sindbei-
spielsweiseVoraussetzung für:
• einen früherenRentenbeginn,
• Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation
(z.B.Kuren),

• Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsmin-
derungund

• Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für
eineprivateAltersvorsorgemit staatlicher För-

Arbeitnehmer in einer versicherungsfreien geringfügig entlohnten Beschäftigung können die Rentenver-
sicherungspflicht wählen und erwerben dadurch die vollen Leistungsansprüche aus der gesetzlichen
Rentenversicherung.

LOHN
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derung (Riester-Förderung) fürdenMinijobber
undggf.sogardenEhepartner.

BEISPIEL:
Für eine gewerbliche Minijobberin, die bisher
nurdrei Jahre (36Monate)Kindererziehungszei-
ten für dieWartezeit erworben hat, besteht die
Möglichkeit,dieallgemeineWartezeit von5 Jah-
ren (60Monaten) für die Inanspruchnahmeder
Regelaltersrentezuerfüllen,wennsiezwei Jahre
lang freiwillig den Eigenanteil von 4,9 Prozent
zurRentenversicherungzahlt.

HINWEIS:
Ob einVerzicht auf dieVersicherungsfreiheit zu
empfehlen ist, sollte im Einzelfall mit dem Ren-
tenberater bei der Deutschen Rentenversiche-
rungbesprochenwerden.

Alexandra
Kasper, Bilanz-
buchhalterin

a.kasper@huber-hecht-friedemann.de

VARIABLE KOSTEN, FIXE KOSTEN, DECKUNGSBEITRAG

Das Geheimnis
der Deckungsbeitragsrechnung

Ein Beispiel: Bauunternehmer Bau hat
acht Mitarbeiter, erzielte 2,0 Mio.
Umsatz im Vorjahr und plant 2,5 Mio.

Umsatz im Jahr 2011. Der Betrieb ist voll aus-
gelastet, Herr Bau klagt daher über zu viele
Aufträge und ist unsicher, welche Aufträge
er annehmen und welche er ablehnen soll.
Er ruft seinen Steuerberater an und bittet
ihn um Rat bei dieser Entscheidung. Der
Steuerberater führt ihn in die Welt der
Deckungsbeitragsrechnung ein.

FIXE UND VARIABLE KOSTEN

Das Geheimnis der Deckungsbeitragsrech-
nung liegt in der Trennung der Kosten in

• fixe Kosten
und

• variable Kosten.

1. Fixe Kosten fallen immer an, unabhängig
davon, ob Aufträge vorliegen oder nicht.
Somüssen z.B.dieMiete für den Lagerplatz,
der Lohn für die Angestellte im Büro, die
Zinsen an die Bank etc. bezahlt werden,
egal ob gearbeitet wird oder nicht.

2. Variable Kosten hingegen fallen nur an,
wenn auch Aufträge bearbeitet werden.
Hierunter fallen z. B. die Kosten für einge-
kaufte Baustoffe, beauftragte Subunter-
nehmer und gemietete Maschinen.

AUFTRAGSENTSCHEIDUNG
Für die Auftragsentscheidung beim Bauun-
ternehmer Bau gilt: Die fixen Kosten fallen
in jedem Fall an. Das einzig entscheidende
Kriterium sind in der Deckungsbeitrags-
rechnung die variablen Kosten. Dies nennt
man in der Fachsprache auch Teilkosten-
rechnung, da nicht die Gesamtkosten zur
Entscheidung herangezogen werden, son-
dern nur die variablen Kosten.

Der Deckungsbeitrag ermittelt sich wie
folgt:

Schema Deckungsbeitragsrechnung

DerDeckungsbeitrag istderBetrag,deneinAuf-
trag zur Deckung von Fixkosten (Miete,Verwal-
tung,Zinsenetc.) leistet.

BEISPIEL
Der Bauunternehmer Bau kann im Monat Juli
2011 zwei Aufträge für die Erstellung von Einfa-
milienhäusern annehmen. Zur Auswahl liegen
ihm drei Aufträge von Herrn Grün, Herrn Gelb
und Herrn Rot vor. Variable Kosten bei diesen
drei Aufträgen sind das Material, die Anmie-
tung von Maschinen und die Beschäftigung
von Subunternehmern. Der Deckungsbeitrag
ermittelt sich für diese Aufträge nach Abzug
der variablen Kostenwie folgt:

Wie aus demBeispiel hervorgeht, sollte sich der
Bauunternehmer Bau dafür entscheiden,
den Auftrag von Herrn Rot abzulehnen, da
dieser Auftrag den niedrigsten Deckungs-
beitrag erwirtschaftet.

UMSATZ IST NICHT ALLES
Bauunternehmer Bau zeigt sich zunächst über-

Auftrag annehmen oder Auftrag
ablehnen? Zur Entscheidungshilfe
dient hier die Deckungsbeitrags-
rechnung.

UNTERNEHMENSBERATUNG
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rascht,dass er denAuftrag vonHerrnRot ableh-
nensoll,dadieserAuftragmit300.000Euroden
höchsten Umsatz gebracht hätte. Aber ange-
sichts der Fakten sieht er schnell ein, dass
Umsatzebennichtallesist.Somitstehen10.000
Euro mehr Deckungsbeitrag zur Deckung der
Fixkosten (Miete, Verwaltung, Zinsen etc.) zur
Verfügung. Bei unveränderten Fixkosten liegt
der Gewinn im Monat Juli 2011 bei Durchfüh-
rung des Auftrags von Herrn Grün und Herrn
Gelbum10.000Eurohöher.

INDUSTRIE, HANDWERK
UND DIENSTLEISTER
In fast allen Unternehmen der Industrie, des
Handwerks und der Dienstleistungen ist die
Analyse der Deckungsbeitragsrechnung von
hoher Bedeutung zur Entscheidungsfindung
über die Annahme oder Ablehnung eines Auf-
trages.Gerneberatenwir Sie.

Ralf Hecht, Diplom-
Kaufmann Univ.,
Steuerberater

stb.hecht@huber-hecht-friedemann.de


